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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege im 

Landkreis Tübingen 

Vom 01.01.2026 

 

 

Aufgrund von § 3 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) in der Fassung vom 

19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert am 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), sowie von 

§ 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 8. Buch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444), hat der Kreistag am 16.07.2025 folgende Satzung über die Erhe-

bung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege im Landkreis Tübingen beschlossen: 

 

§ 1 

 

Satzungszweck 

 

(1) Die Kindertagespflege ist ein flexibles Betreuungsangebot, dessen Merkmale die Familien-

ähnlichkeit und die enge persönliche Bindung eines Kindes an die Tagespflegeperson und 

deren Umfeld sind. Die Förderung der Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23, 24 SGB VIII ist 

eine Leistung der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer 

geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizie-

rung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson. 

 

(2) Der Landkreis Tübingen erhebt in Fällen der von ihm vermittelten und finanzierten Betreuung 

von Kindern in der Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23, 24, 24 a SGB VIII auf der Grundlage 

des § 90 SGB VIII monatlich gestaffelte öffentlich-rechtliche Kostenbeiträge entsprechend 

dieser Satzung.  

 

(3) Betreuungsverhältnisse mit einer Betreuungszeit von unter 5 Stunden pro Woche stellen 

keine Kindertagespflege in Sinne des SGB VIII sowie dieser Satzung dar. Ausgenommen 

hiervon sind Tagespflegeverhältnisse, die im direkten Anschluss an den Besuch einer Kinder-

tageseinrichtung nach § 22ff SGB VIII stattfinden. 

 

§ 2 

 

Kostenbeitragspflicht 

 

(1) Kostenbeitragspflichtig sind die Eltern und das Kind. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil 

zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. Mehrere Kostenbeitragspflichtige haften als 

Gesamtschuldner.  

 

(2) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit Beginn der Förderung ab dem Tag, ab dem der Tages-

pflegeperson die laufende Geldleistung gemäß § 23 Abs. 2 SGB VIII gewährt wird. Die Kos-

tenbeiträge sind für jeden Betreuungstag kalendertäglich in voller Höhe zu entrichten. Die 

Festsetzung des Kostenbeitrages erfolgt durch Bescheid. Der Kostenbeitrag ist zum 15. des 

laufenden Monats zur Zahlung fällig. Beginnt ein Tagespflegeverhältnis nach dem 15. bzw. 

endet es vor dem 15. eines Monats ist für diesen Monat nur der halbe Kostenbeitrag zu 
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zahlen. Der Kostenbeitrag ist durchgehend für jeden Monat zu entrichten, solange das Ta-

gespflegeverhältnis besteht. 

 

(3) Die Kostenbeitragspflicht besteht auch, wenn für einen zusammenhängenden Zeitraum von 

nicht mehr als 6 Wochen das Kind aufgrund eigener Ferien/Urlaub oder Krankheit oder durch 

Urlaubs- und Krankheitszeiten der Tagespflegeperson nicht betreut wird.  

 

(4) Auf Antrag kann der Kostenbeitrag vom Jugendamt des Landratsamtes Tübingen ganz oder 

teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Kostenbeitragspflichtigen nicht zuzumu-

ten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 

 

Von der Kostenbeitragspflicht befreit sind die nach § 90 Abs. 4 SGB VIII benannten Perso-

nengruppen:  

1. Beziehende von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II 

2. Beziehende von Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetze 

3. Beziehende von Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 

4. Beziehende von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 

5. Beziehende von Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel SGB XII  

 

§ 3 

 

Höhe des Kostenbeitrages 

 

(1) Die Kostenbeiträge werden entsprechend der als Anlage in der jeweils gültigen Fassung die-

ser Satzung beiliegenden Kostenbeitragstabelle (Anlage 1) erhoben. Die Kostenbeitragsta-

belle berücksichtigt hierbei: 

a) das Alter des Kindes 

b) das Bruttoeinkommen der Eltern und des Kindes  

c) die Betreuungszeit 

 

(2) Das Bruttoeinkommen setzt sich zusammen aus: 

1. Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

und sonstigen Bezügen 

2. Einkommen aus selbstständiger Arbeit 

3. Einkommen aus Kapitalvermögen 

4. Einkommen aus Vermietung und Verpachtung 

5. regelmäßigem Einkommen aus sonstiger/privater Quelle (bspw. Unterhalt für getrenntle-

benden Elternteil) 

6. Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, BAföG, BAB, Krankengeld, Renten – Kindergeld 

7. Elterngeld 

8. Zuschuss Kinderbetreuung (z. B. durch den Arbeitgeber) 

9. Unterhaltsleistungen für das geförderte Kind und Ehegattenunterhalt  

 

(3) Vom Jahres-Bruttoeinkommen können berufsbedingte Werbungskosten abgezogen werden. 

Das bedeutet aktuell 1.230 Euro Werbungskosten für jeden Haushaltsangehörigen mit eige-

nem steuerpflichtigem Einkommen (steuerliche Werbungskostenpauschale). 

Höhere Werbungskosten sind abzugsfähig sofern sie steuerlich anerkannt und nachgewiesen 

sind. 
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(4) Vom anrechenbaren gesamten Haushaltseinkommen wird ein Freibetrag von 4.368 Euro pro 

Jahr für jedes im Haushalt lebende kindergeldberechtiqte Kind abgezogen. 

 

(5) Nach Vornahme dieser Abzüge erfolgt die Einstufung in eine der sechs Kostenbeitragsstufen. 

Der zu zahlende Kostenbeitrag ergibt sich aufgrund des erforderlichen wöchentlichen Betreu-

ungsumfangs, wie er am Beginn des Tagespflegeverhältnisses vereinbart und vom Landrat-

samt per Bescheid bewilligt wurde. Innerhalb der jeweiligen Kostenbeitragsstufe wird unter-

schieden zwischen Kindern unter 3 Jahren und Kindern über 3 Jahren. 

 

 

(6) Leben im selben Haushalt Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 

erfolgt eine Reduzierung des Kostenbeitrags (Geschwisterrabatt) auf 

a) 75 % bei 2 Kindern 

b) 50 % bei 3 Kindern 

c) 25 % bei 4 und mehr Kindern 

 

 

(7) Die Berücksichtigung der Zuweisungen des Landes nach § 29c Finanzausgleichgesetz (FAG) 

ist bei der Bemessung der Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten gemäß § 8b 

des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) abgegolten. 

 

(8) Zur Gewährleistung einer gerechten und bedarfsorientierten Beitragsstruktur wird zwischen 

der Betreuung „mit Bedarf“ und „ohne Bedarf“ unterschieden. 

Ein Betreuungsbedarf muss durch die Eltern nachgewiesen werden. Dieser Bedarf liegt vor, 

wenn die Personensorgeberechtigten aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium, 

Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit oder anerkannten vergleichbaren Gründen auf eine 

Kindertagespflege angewiesen sind.  

 

Betreuung mit festgestelltem Bedarf („mit Bedarf“) 

Liegt ein anerkannter Bedarf vor, wird die Betreuung unter Anwendung der entsprechenden 

Kostenbeitragstabelle durchgeführt. Bei Kindern unter 3 Jahren (U3) wird der Beitrag unter 

Berücksichtigung des FAG (Förderung der Ausbildungsgebühren) berechnet. Für Kinder ab 

3 Jahren (Ü3) erfolgt keine zusätzliche Förderung. 

 

Betreuung ohne nachgewiesenen Bedarf („ohne Bedarf“) 

Wird Kindertagespflege ohne einen förmlich festgestellten Bedarf in Anspruch genommen 

(z. B. aus pädagogischen, sozialen oder familiären Gründen), erfolgt die Berechnung des 

Kostenbeitrags auf Basis der Vollkostenkalkulation unter Anwendung der entsprechenden 

Kostenbeitragstabelle.  

Die Feststellung des Bedarfs erfolgt durch das Jugendamt des Landratsamtes Tübingen. El-

tern sind verpflichtet, die erforderlichen Nachweise fristgerecht vorzulegen. 

 

(9) Übersteigt das bereinigte Jahres-Bruttoeinkommen 80.000 Euro erfolgt eine Einstufung in die 

höchste Kostenbeitragsstufe. 
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§ 4 

 

Festsetzung 

 

(1) Die Festsetzung des Kostenbeitrages erfolgt durch das Jugendamt des Landratsamtes Tü-

bingen mittels Bescheids. 

 

(2) Änderungen des Betreuungsverhältnisses sowie in den Verhältnissen, welche für die Bemes-

sung des Kostenbeitrages ausschlaggebend sind, sind unverzüglich mittels der erforderlichen 

Erklärungen und Nachweise vorzulegen (Mitwirkungspflicht).  

 

§ 5 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung 

für Baden-Württemberg (LKrO) oder aufgrund der Landkreisordnung beim Zustandekommen die-

ser Satzung wird nach § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 

Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Landkreis Tübingen geltend ge-

macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 

gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

 

Tübingen, den 28.07.2025 

Der Vorsitzende des Kreistages  

gez. Joachim Walter 

Landrat 



    Kostenbeitragstabelle Kindertagespflege für den Landkreis Tübingen gültig ab 01.01.2026

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € I bis 25.000 € 0%

21 € 25 € 42 € 50 € 63 € 76 € 78 € 92 € 92 € 109 € 106 € 126 € 113 € 134 € II bis 35.000 € 20%

42 € 50 € 85 € 101 € 127 € 151 € 155 € 185 € 183 € 218 € 212 € 252 € 226 € 269 € III bis 50.000 € 40%

63 € 76 € 127 € 151 € 190 € 227 € 233 € 277 € 275 € 327 € 317 € 378 € 339 € 403 € IV bis 65.000 € 60%

85 € 101 € 169 € 202 € 254 € 302 € 310 € 369 € 367 € 437 € 423 € 504 € 451 € 537 € V bis 80.000 € 80%

106 € 126 € 212 € 252 € 317 € 378 € 388 € 462 € 458 € 546 € 529 € 630 € 564 € 672 € VI über 80.000 € 100%

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € I bis 25.000 € 0%

102 € 116 € 138 € 147 € 155 € 162 € II bis 35.000 € 20%

205 € 232 € 275 € 293 € 310 € 324 € III bis 50.000 € 40%

307 € 348 € 413 € 440 € 465 € 485 € IV bis 65.000 € 60%

409 € 464 € 550 € 586 € 621 € 647 € V bis 80.000 € 80%

511 € 580 € 688 € 732 € 776 € 809 € VI über 80.000 € 100%

10- 19 h

2

wöchentliche 

Betreuungszeit

Kindesalter

Monatliche 

Kostenbeiträge

-mit Bedarf

1

5- 9 h

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

über 3 

Jahren

3

20-24 h

4

25- unter 29 h

unter 3

 Jahren

prozentuale

Staffelung

des

Kostenbeitragsunter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

6 7

35-39 h 40 h und mehr

5

30-34 h

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

Einkommens-

gruppen

Haushalts-

einkommen

 gemäß §3

Satzung 

30-34 h 35-39 h

über 3 

Jahren

40 h und mehr

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

Einkommens-

gruppen

Haushalts-

einkommen 

entsprechend 

Satzung

wöchentliche 

Betreuungszeit

Kindesalter

Monatliche 

Kostenbeiträge

-ohne Bedarf

keine Bedarfsprüfung, Beträge siehe mit Bedarf

prozentuale 

Staffelung des 

Kostenbeitragsunter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

Geschwisterermäßigung:
Werden mehrere haushaltsangehörige Kinder gleichzeitig in der Kindertagespflege 
oder in einer Kindertagesbetreuungsform 
i.S.v. § 22 - 24 § SGB VII betreut, ermäßigt sich der maßgebliche Kostenbeitag je 
betreutem Kind auf 

75 % bei 2 betreuten Kindern 
50 % bei 3 betreuten Kindern

Vom Bruttoeinkommen wird ein Freibetrag von je 4.368 Euro pro Jahr für
jedes im Haushalt lebende kindergeldberechtigte Kind abgezogen.



    Kostenbeitragstabelle Kindertagespflege für den Landkreis Tübingen gültig ab 01.01.2027

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € I bis 25.000 € 0%

26 € 30 € 53 € 59 € 79 € 89 € 98 € 109 € 115 € 129 € 132 € 149 € 141 € 159 € II bis 35.000 € 20%

53 € 60 € 106 € 119 € 159 € 179 € 194 € 218 € 229 € 258 € 264 € 298 € 282 € 318 € III bis 50.000 € 40%

79 € 89 € 157 € 179 € 238 € 268 € 291 € 327 € 344 € 387 € 397 € 447 € 423 € 476 € IV bis 65.000 € 60%

106 € 119 € 212 € 238 € 317 € 357 € 388 € 437 € 458 € 516 € 529 € 595 € 564 € 635 € V bis 80.000 € 80%

132 € 149 € 264 € 298 € 397 € 447 € 485 € 546 € 573 € 645 € 661 € 744 € 705 € 794 € VI über 80.000 € 100%

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € I bis 25.000 € 0%

123 € 134 € 159 € 165 € 176 € 180 € II bis 35.000 € 20%

247 € 269 € 317 € 330 € 353 € 360 € III bis 50.000 € 40%

370 € 403 € 476 € 495 € 529 € 540 € IV bis 65.000 € 60%

494 € 537 € 635 € 659 € 705 € 720 € V bis 80.000 € 80%

617 € 672 € 793 € 824 € 882 € 901 € VI über 80.000 € 100%

wöchentliche 

Betreuungszeit

keine Bedarfsprüfung, Beträge siehe mit Bedarf

Kindesalter

Monatliche 

Kostenbeiträge

-ohne Bedarf

prozentuale 

Staffelung des 

Kostenbeitrags

Einkommens-

gruppen

Haushalts-

einkommen 

entsprechend 

Satzung
unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

10- 19 h

2

wöchentliche 

Betreuungszeit

Kindesalter

Monatliche 

Kostenbeiträge

-mit Bedarf

1

5- 9 h

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

über 3 

Jahren

3

20-24 h

4

25- unter 29 h

unter 3

 Jahren

prozentuale

Staffelung

des

Kostenbeitragsunter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

6 7

35-39 h 40 h und mehr

5

30-34 h

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

Einkommens-

gruppen

Haushalts-

einkommen

 gemäß §3

Satzung 

30-34 h 35-39 h

über 3 

Jahren

40 h und mehr

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

Geschwisterermäßigung:
Werden mehrere haushaltsangehörige Kinder gleichzeitig in der Kindertagespflege 
oder in einer Kindertagesbetreuungsform 
i.S.v. § 22 - § 24 SGB VII betreut, ermäßigt sich der maßgebliche Kostenbeitag je 
betreutem Kind auf 

75 % bei 2 betreuten Kindern 
50 % bei 3 betreuten Kindern

Vom Bruttoeinkommen wird ein Freibetrag von je 4.368 Euro pro Jahr für
jedes im Haushalt lebende kindergeldberechtigte Kind abgezogen.



    Kostenbeitragstabelle Kindertagespflege für den Landkreis Tübingen gültig ab 01.01.2028

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € I bis 25.000 € 0%

32 € 34 € 63 € 69 € 95 € 103 € 116 € 126 € 138 € 149 € 159 € 172 € 169 € 183 € II bis 35.000 € 20%

63 € 69 € 127 € 137 € 190 € 206 € 233 € 252 € 275 € 298 € 317 € 343 € 339 € 366 € III bis 50.000 € 40%

95 € 103 € 190 € 206 € 286 € 309 € 349 € 378 € 413 € 447 € 476 € 515 € 507 € 550 € IV bis 65.000 € 60%

127 € 137 € 254 € 275 € 381 € 412 € 465 € 504 € 550 € 595 € 635 € 687 € 678 € 733 € V bis 80.000 € 80%

159 € 172 € 317 € 343 € 476 € 515 € 582 € 630 € 688 € 744 € 793 € 859 € 846 € 916 € VI über 80.000 € 100%

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € I bis 25.000 € 0%

145 € 153 € 179 € 183 € 197 € 198 € II bis 35.000 € 20%

289 € 305 € 360 € 366 € 395 € 397 € III bis 50.000 € 40%

434 € 459 € 539 € 550 € 592 € 595 € IV bis 65.000 € 60%

578 € 611 € 719 € 733 € 790 € 794 € V bis 80.000 € 80%

723 € 763 € 899 € 916 € 987 € 992 € VI über 80.000 € 100%

wöchentliche 

Betreuungszeit

keine Bedarfsprüfung, Beträge siehe mit Bedarf

Kindesalter

Monatliche 

Kostenbeiträge

-ohne Bedarf

prozentuale 

Staffelung des 

Kostenbeitragsunter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

30-34 h 35-39 h

über 3 

Jahren

40 h und mehr

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

Einkommens-

gruppen

Haushalts-

einkommen 

entsprechend 

Satzung

10- 19 h

2

wöchentliche 

Betreuungszeit

Kindesalter

Monatliche 

Kostenbeiträge

-mit Bedarf

1

5- 9 h

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

über 3 

Jahren

über 3 

Jahren

3

20-24 h

4

25- unter 29 h

unter 3

 Jahren

Einkommens-

gruppen

prozentuale

Staffelung

des

Kostenbeitragsunter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

unter 3

 Jahren

über 3 

Jahren

6 7

35-39 h 40 h und mehr

5

30-34 h

unter 3

 Jahren

Haushalts-

einkommen

 gemäß §3

Satzung 

Geschwisterermäßigung:
Werden mehrere haushaltsangehörige Kinder gleichzeitig in der Kindertagespflege 
oder in einer Kindertagesbetreuungsform 
i.S.v.  § 22 - § 24 SGB VII betreut, ermäßigt sich der maßgebliche Kostenbeitag je 
betreutem Kind auf 

75 % bei 2 betreuten Kindern 
50 % bei 3 betreuten Kindern

Vom Bruttoeinkommen wird ein Freibetrag von je 4.368 Euro pro Jahr für
jedes im Haushalt lebende kindergeldberechtigte Kind abgezogen.




